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Wenn heute über Bildungsreformen und moderne Bildungssyste-
me gesprochen wird, fallen neben den Stichworten „Chancenge-
rechtigkeit“ und „individuelle Förderung“ immer wieder die glei-
chen Begriffe:
• Leistung
• Wettbewerb
• Profilbildung und
• Qualität.

Diese Begriffe, oder besser diese Prinzipien, sind erfolgreiche Prin-
zipien der Marktwirtschaft. Mittlerweile hat sich auch in diesem
Land die Erkenntnis durchgesetzt, dass diese Prinzipien auch im
Bildungsbereich greifen. Allerdings wird die Verknüpfung markt-
wirtschaftlicher und ökonomischer Prinzipien mit Bildung und
Schule häufig immer noch sehr kritisch gesehen.
„Ökonomisierung der Bildung“ ist in diesem Zusammenhang der
Kampfbegriff, „reine Nutzenorientierung“ heißt der Vorwurf. Be-
sonders den Arbeitgebern wird gern unterstellt, dass sie auf die rei-
ne ökonomische Verwertbarkeit des Wissens abzielen.

Bildung: Kompetenz für Beruf, Privatleben
und Staatsbürgerschaft
Was aber als ökonomische Verwertbarkeit diffamiert wird, ist
nichts anderes als die Fähigkeit zur Anwendung und Transfer des
gelernten Wissens und seiner Methodik auf reale Probleme und
neue Fragestellungen. Bildung soll jedem die Kompetenzen mit-
geben, die er im Beruf, im Privatleben und als Staatsbürger braucht.
Es geht also um einen handlungs- und kompetenzorientierten Bil-
dungsbegriff.
Für optimale Ergebnisse setzen wir als Arbeitgeber auf leistungs-
fähige Schulen und Hochschulen, Ausbildungsbetriebe und Be-
rufsschulen, die im Wettbewerb untereinander Profil bilden und
kontinuierlich ihre Qualität überprüfen und verbessern. Dabei bin
ich der festen Überzeugung, dass unternehmerisches Handeln
grundsätzlich auch an Schulen, Berufsschulen und Hochschulen
möglich ist.
Das System Schule kann man guten Gewissens als ein echtes Groß-
unternehmen oder noch besser als einen Großkonzern bezeichnen.
An über 40 000 Standorten wird von rund 800 000 Lehrkräften die
wichtigste Investition in die Zukunft getätigt - jungen Menschen
Wissen und Können, Wertvorstellungen und Handlungsfähigkeit
zu vermitteln.
Dabei wird von allen die gleiche Zielsetzung verfolgt, die Erfüllung
des verfassungsrechtlichen Bildungs- und Erziehungsauftrages.
Junge Menschen sollen entsprechend ihrer Begabungen, Fähigkei-

ten und Neigungen erzogen und ausgebildet werden. Sie sollen auf
ihre Rolle als Bürgerinnen und Bürger zur freien Selbstbestim-
mung in Achtung anders Denkender, zum politischen und sozialen
Handeln und zur Beteiligung an der Gestaltung derArbeitswelt und
der Gesellschaft im Sinne der freiheitlich-demokratischen Grund-
ordnung vorbereitet werden.

Wettbewerb schafft Qualität
Das Schulsystem ist durch eine umfassende Verstaatlichung ge-
prägt, die sich in Bürokratisierung und Überregulierung pädagogi-
scher und didaktischer Tätigkeit äußert und zu einer faktischen
Übermacht der Bildungsadministration geführt hat. Einer Über-
macht sowohl gegenüber individuellen Unterrichts- und Erzie-
hungsprozessen als auch gegenüber gesellschaftlichen Initiativen
und politischen Veränderungsversuchen.
Lange Zeit wurde die Illusion der Gleichwertigkeit von Schulan-
geboten aufrechterhalten, Leistungsvergleiche wurden tabuisiert,
Leistungsunterschiede totgeschwiegen und Hinweise aus der Wirt-
schaft ignoriert. Und wer Leistungsdefizite von Schulen und Schü-
lern nach dem Motto „was nicht sein darf, kann nicht sein“ nicht
zur Kenntnis nimmt, erstickt folgerichtig jedenAnsatz für einen sy-
stematischen Qualitätsverbesserungsprozess bereits im Keim.
Der viel zitierte PISA-Schock war hier äußerst heilsam. Endlich
wurde über die großen Leistungsunterschiede, die sowohl zwi-
schen Regionen als auch einzelnen Schulen bestehen, offen ge-
sprochen. Und es wurde und wird über die damit verbundenen Un-
gerechtigkeiten für die Lebenschancen junger Menschen disku-
tiert.
Das enorme Gefälle in der Leistungsfähigkeit von Schulen und
Schülern sowie der enge Zusammenhang von sozialer Herkunft
und Bildungserfolg sind noch wesentlich alarmierender als das ins-
gesamt bescheidene und mittlerweile ja auch verbesserte Ab-
schneiden im internationalen Leistungsvergleich:
Rund zehn Prozent der Schüler verlassen in Deutschland die Schu-
le ohne jeden Abschluss.
Mehr als 20 Prozent der 15-jährigen weisen schwache Lesekom-
petenzen und ungenügende Mathematikkenntnisse auf, die nicht
zur praktischen Bewältigung alltäglicher Situationen oder für eine
erfolgreiche Berufsausbildung ausreichen.
In keinem der PISA-Staaten sind die Chancen für Schüler mit Mi-
grationshintergrund und aus niedrigen sozialen Schichten so unfair
wie in Deutschland.
Es war also gerade die Illusion der Gleichwertigkeit, die im Er-
gebnis zu einer großen Ungleichheit geführt hat - zu Lasten der
Kinder und Jugendlichen.

Bildung der Zukunft: Die selbständige Schule
Stefan Küpper, Geschäftsführer Bildungspolitik und Qualifizierung des Verbandes der
Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e. V. - Südwestmetall
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Es ist also ein völliges Umdenken notwendig. Nicht das minutiöse
Abarbeiten von Lehrplänen, sondern die Persönlichkeitsentwik-
klung der Schüler, deren Wissen und Können sowie deren Befähi-
gung zum lebenslangen Lernen, sollen zukünftig über den Erfolg
von Schulen und Lehrkräften im Wettbewerb mit anderen Schulen
entscheiden.

Der Schüler steht im Mittelpunkt
Das lenkt die Aufmerksamkeit bei Versagen von Schülern auf Ur-
sachen, die nicht nur beim Schüler selbst, sondern in der Schule
und im direkten Umfeld liegen. Es geht darum, den Schüler in den
Mittelpunkt des Unterrichts und des schulischen Lebens zu stellen.
Ziel ist die frühzeitige Feststellung und treffsichere Förderung der
Potenziale jedes einzelnen Schülers, unabhängig von den familiä-
ren Startbedingungen.
Misst sich der Wettbewerb der Schulen untereinander an der best-
möglichen Förderung, sind die Leistungsfähigkeit der Schüler und
ihre Chancengleichheit weitaus höher als heute gewährleitstet. Das
gilt umso mehr, je besser die Übereinstimmung des individuellen
Förderbedarfs des einzelnen Schülers mit dem pädagogischen Pro-
fil der Schule erreicht wird.
Die Souveränität von Eltern und Schülern, mit der sie bereits heute
die Qualität der Schulen in freierTrägerschaft einzuschätzen und die
passenden Angebote auszuwählen wissen, zeigt, dass das Angebot
von unterschiedlichen Profilen auf eine selbstbewusste und kriti-
sche Nachfrage trifft, die einen Wettbewerb erst möglich macht.
Meinungsumfragen zur Folge würden in Deutschland zwischen 16
und 20 Prozent der Eltern ihr Kind am liebsten bei einer Schule in
freier Trägerschaft anmelden. Der tatsächliche Wert liegt gegen-
wärtig bei rund sieben Prozent.

Mehr Selbstständigkeit für die Schulen
In einem großen Unternehmen der Privatwirtschaft, das an den
unterschiedlichsten Standorten aktiv ist, käme niemand auf die
Idee, den notwendigen Wettbewerb zwischen diesen verschiedenen
Standorten zu verhindern.
Der Wettbewerb ist dabei kein Selbstzweck, sondern spornt alle zu
besseren Leistungen an, zum Wohle des Unternehmens, seiner An-
teilseigner und Beschäftigten.
Der einzelne Unternehmensstandort wird primär an seinem Er-
gebnis gemessen. Ähnliches muss in Zukunft auch für die einzel-
ne Schule gelten: Entscheidend wird sein, wie weit es der Schule
gelingt, ihren Schülern die erforderlichen Kompetenzen und Qua-
lifikationen zu vermitteln.
Dieser Wettbewerb funktioniert aber nur, wenn die Handlungs- und
Entscheidungsfreiheit bei den Akteuren in der Schule liegt. Statt
der heute üblichen regulierenden und staatlichen Rahmenbedin-
gungen mit schulfernen Entscheidungsstrukturen brauchen Schu-
len einen offenen pädagogischen, finanziellen und personellen
Handlungsrahmen.
Genau aus diesem Grund ist die Forderung nach mehr Selbststän-
digkeit für die Schulen unverzichtbares Kernelement einer umfas-
senden Schulreform. Eine Schulreform, die die Zielsetzung ver-
folgt, die Qualität des Unterrichts zu verbessern und die jungen
Menschen besser vorbereitet ins Leben zu entlassen.
Die Forderung nach mehr Selbstständigkeit für die Einzelschule
steht dabei keineswegs im Widerspruch zu den Verfassungsgrund-
lagen. Art. 7 Abs. 1 GG formuliert nämlich: „Das gesamt Schul-
wesen steht unter der Aufsicht des Staates“. Es sagt nicht: Das ge-

samte Schulwesen sei „Sache des Staates“. Zur Aufsicht gehört ein
eigenes Handeln des zu Beaufsichtigenden. Die Selbstständigkeit
ist damit genauso konstitutiv wie die Setzung und Überwachung
von Handlungsnormen.

Zwei Seiten einer Medaille:
Staatliche Aufsicht und Selbstverwaltung
In unserem Rechtssystem korreliert der Begriff „Staatsaufsicht“
folgerichtig mit dem Begriff der „Selbstverwaltung“ - so bei der
kommunalen Selbstverwaltung, bei der Selbstverwaltung der Uni-
versitäten, der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, der Sozi-
alversicherungsträger und bei der Selbstverwaltung der Berufs-
kammern. In all diesen Fällen ist die Staatsaufsicht auf Rechtauf-
sicht beschränkt, das heißt darauf, dass die Selbstverwaltungsträ-
ger sich im Rahmen der Gesetze bewegen.
Nur im Schulbereich hat sich traditionell ein anderes Verständnis
von Aufsicht durchgesetzt: Schulaufsicht wird grundsätzlich als
„staatliche Schulhoheit“ aufgefasst. Es gibt zwar Sonderrechte der
kommunalen Schulträger und Ausnahmen im Privatschulbereich -
aber von diesen Ausnahmen abgesehen gilt die Schulaufsicht als
das dem Staat ausschließlich zustehende administrative Bestim-
mungsrecht über die Schule.
Diese Denkweise müssen wir - im Einklang mit der verfassungs-
rechtlichen Grundlage nachArt. 7Abs. 1 GG - verändern. Wir müs-
sen die Verantwortlichkeit und die Verantwortung vor Ort stärken.
Verantwortlichkeit und Verantwortung vor Ort schaffen passende
Problemlösungen.
Dabei kommt es vor allem auch auf die Dualität dieses Begriff-
spaars an: Praktische Verantwortung braucht formale Verantwort-
lichkeit und umgekehrt. Häufig genug wird unter Verweis auf die
vermeintlich oder tatsächlich behindernden Rahmenbedingungen
jede Verantwortungsübernahme abgelehnt, obwohl sich unter den
gleichen Rahmenbedingungen eine durchaus nicht unbeträchtli-
che Zahl guter Beispiele von praktischer Verantwortungsübernah-
me finden lassen. Mangels formaler Verantwortlichkeit bewegen
sich diese engagierten Schulleiter und Lehrkräfte allerdings oft-
mals in einer Grauzone.

Was heißt Verantwortlichkeit konkret?
Ich mache dies an sechs Punkten fest:
• Die Schule betreibt Profilbildung durch Schwerpunktsetzung und

ein verbindliches Schulprogramm.
• Die Schulleitung schließt selbstständig Rechtsgeschäfte und Ver-

träge ab und wird durch einen Verwaltungsleiter unterstützt.
• Ein Schulbeirat repräsentiert die „Abnehmerseite“ (Schüler, El-

tern, Unternehmen, Hochschule, Kommune) und unterstützt die
Arbeit der Schule.

• Die Personalauswahl und -entwicklung wird direkt von der Schul-
leitung gesteuert.

• Die Schulen erhalten ein Globalbudget und die Mittelbewirt-
schaftung erfolgt schulprogrammbezogen. Die Steuerung erfolgt
nach dem Vorbild der Hochschulen über Zielvereinbarungen.

• Die Prozesse und Instrumente des Qualitätsmanagements sind in
der Schule fest verankert.

Im Sinne der Balance von „Staatsaufsicht“ und „Selbstverwaltung“
setzt diese Handlungs- und Entscheidungsfreiheit der selbstständi-
gen Schule einen allgemeinen Orientierungs- und Leistungsrah-
men im Sinne eines neuen Normsystems voraus.
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Das heißt, dass sich an der grundsätzlichen Kompetenz des Staa-
tes bei der Festlegung von Bildungszielen auch bei einer selbst-
ständigen Schule kaum etwas ändern müsste und auch nicht ändern
sollte. Schon im Interesse der „Einheitlichkeit der Lebensverhält-
nisse“, vor allem aber zur Verwirklichung des verfassungsrecht-
lichen Bildungs- und Erziehungsauftrages sowie zur Durchsetzung
der allgemeinen Schulpflicht müssen übergreifende Bildungsziele
und curriculare Standards gesetzt und verwirklicht werden. Diese
Bildungsziele und Standards wären das „Richtmaß“ der Schulauf-
sicht.

Bildungsstandards und Qualitätsmanagement
Hier zeigt sich auch der vielleicht grundlegendste Unterschied zur
der Diskussion um „Hochschulautonomie“. Der Erfolg der wis-
senschaftlichen Berufsausbildung an Universitäten und Fachhoch-
schulen bemisst sich vor allem an der Zufriedenheit der Abneh-
merseite in Wirtschaft, Wissenschaft undVerwaltung sowie an dem
beruflichen Erfolg der Absolventen in diesen verschiedenen Teil-
segmenten des Arbeitsmarktes.
Für die Schule dagegen ist zwar der spätere berufliche Erfolg ein
wichtiger, aber keineswegs der einzige Erfolgsindikator.
Der Hochschulbereich braucht keine übergeordneten Bildungszie-
le und curricularen Standards, der Schulbereich braucht sie sehr
wohl. Deswegen können auch primär öffentlich finanzierte Hoch-
schulen in eine weitgehende Autonomie entlassen werden, Schu-
len - seien sie in freier Trägerschaft oder öffentlich - bleiben - wenn
auch ein selbstständiger – Teil eines großen Ganzen.
Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat dafür mittlerweile
bundesweit geltende Bildungsstandards erarbeitet. Außerdem hat
sie das von den Ländern getragene „Institut für Qualitätsentwick-
lung im Bildungswesen“ gegründet, das die Federführung bei der
Weiterentwicklung der Standards, bei der Pflege und dem Ausbau
des Aufgabenpools zur Operationalisierung der Standards sowie
bei der Entwicklung diagnostischer und systembeobachtenderTest-
verfahren übernehmen soll.
Wir begrüßen das als Arbeitgeber ausdrücklich. Aber wir drängen
auch darauf, dabei nicht stehen zu bleiben. Denn bundesweit gel-
tende Standards sind nur ein erster Schritt zu einer umfassenden
Systemreform: Landes- und bundesweites Bildungsmonitoring
muss Qualitätssicherungssysteme auf allen Ebenen etablieren, um
die Einhaltung der Bildungsstandards sicher zu stellen, systema-
tisch Daten zur Bildung zu erfassen und Rückkoppelungen zur Ar-
beit vor Ort herzustellen.
Das erfordert Evaluation der Schulen, der Schulaufsicht, der Schul-
träger, der Ministerialverwaltungen und nicht zuletzt der Einrich-
tungen der Qualitätssicherung selbst.
Dabei sind die Länder gefordert, ihr jeweiliges System der Quali-
tätssicherung und ihre Bildungspläne kompatibel zu den bundes-
weit geltenden Standards und Testverfahren zu entwickeln. Sie ha-
ben die Einhaltung und Umsetzung der Standards zu gewährleisten
und brauchen hierfür eigene Evaluationssysteme.

Freie Schulen brauchen
Finanzierungsgrundlage
Wenn der Staat sich in der beschriebenen Form auf seine eigent-
lichen Aufgaben im Schulbereich konzentriert, dann dürfte es nur
eine Frage der Zeit sein, bis die Angebote in freier Trägerschaft
weiter an Bedeutung gewinnen werden.

Wichtige Voraussetzung dafür ist, dass ein gerechtes Finanzie-
rungssystem gefunden wird, das keinen der verschiedenen öffent-
lichen und freien Träger benachteiligt. Ein Gutscheinmodell könn-
te hierfür einen Ansatzpunkt bieten, insbesondere wenn man es da-
zu nutzt, „Risikokinder““ mit einem höher dotierten Gutschein zu
versehen. Damit könnte Rosinenpickerei verhindert werden.
Wir dürfen uns aber nichts vormachen: Hier ist man auf ideologisch
schwer vermintem Gelände unterwegs. Während die Selbstständig-
keit der Schule mittlerweile fast zum bildungspolitischen mainstre-
am gehört, ist die Frage der Träger höchst brisant.
Denn damit verbunden sind alle Fragen des öffentlichen Dienst-
rechts, der Verbeamtung und der Arbeitsbedingungen von Lehr-
kräften. Angesichts mittel- und langfristig sinkender Schülerzahlen
ist jeder zusätzliche Lehrerarbeitsplatz in einer Privatschule zu den
dort geltenden Bedingungen ein verlorener Lehrerarbeitsplatz un-
ter den Bedingungen des öffentlichen Dienstrechts.
Die Forderung nach einer Ausweitung der Angebote in freier Trä-
gerschaft würde ich deshalb nicht zur ersten Forderung einer schul-
politischen Agenda machen. Gegenwärtig würde dies der Diskus-
sion um die Selbstständigkeit von Schule eher schaden denn nützen.

Selbstständige Schule braucht einen
Handlungsrahmen
Allerdings ist die selbstständige Schule ohne jede Änderung im
Dienst- und Beamtenrecht auch schlecht denkbar. So müssen die
Voraussetzungen für flexible Auswahlverfahren des gesamten
schulischen Personals, für leistungsabhängige Bezahlung, aber
auch für Sanktionsmöglichkeiten geschaffen werden.
Auch angesichts der gegenwärtigen Verteilung – sieben Prozent
Schüler auf Privatschulen, 93 Prozent auf öffentlichen Schulen –
wird es zunächst darum gehen, das neue Steuerungssystem für das
System Schule insbesondere mit Blick auf die öffentlichen Schu-
len möglich zu machen. Das erfordert eine Neupositionierung von
Schulleitung und Schulaufsicht, von Schulträgern und Kultusmi-
nisterium.
Die Rolle des Schulleiters muss sich grundlegend wandeln. Er darf
nicht länger Vertreter der zentralen Verwaltung sein, sondern er
muss sich zur pädagogischen Leitfigur der Schule entwickeln. Sei-
ne Hauptaufgaben müssen die Mitarbeiterführung, die Qualitäts-
entwicklung und die Gestaltung interner und externer Beziehungen
umfassen. Dabei muss er sich auf ein Leitungsteam stützen können.
Die Schulleitung muss auf Grundlage der internen und externen
Evaluationsergebnisse und im Rahmen der getroffenen Zielverein-
barungen Rechenschaft ablegen hinsichtlich der Leistungen und
der Qualität der Schule. Das erfordert auch eine Neuqualifikation
von Schulleitern. Sie brauchen spezifische Führungsqualitäten so-
wohl im Management als auch in der Personalentwicklung.
Für die Erfüllung ihrer Aufgaben sollen Schulleiter und weitere
Funktionsstelleninhaber des Schulleitungsteams auf Zeit berufen
werden. Durch eine regelmäßige Evaluation aller Führungskräfte
ist die Qualität im Management sicherzustellen.

Aufgabenbeschränkung der Kultusbehörden
Die Erhöhung der Eigenverantwortung der einzelnen Schule de-
zentralisiert bisherige Entscheidungsbefugnisse. Das erlaubt einen
effizienten Mitteleinsatz und eine Senkung des Verwaltungsauf-
wands. Daraus ergeben sich veränderte Aufgaben für das Kultus-
ministerium, für die Schulaufsicht und den Schulträger.
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Sie haben sich primär als Dienstleister für die Schule zu begreifen.
Im Mittelpunkt stehen dabei insbesondere die Unterstützung der
Schulentwicklung sowie die Sicherstellung von Selbstständigkeit
und Leistungsfähigkeit jeder einzelnen Schule.
Beim Kultusministerium verbleiben im Wesentlichen vier Aufga-
ben:
• Finanzielle, technische und personelle Ausstattung der selbst-

ständigen Schule.
• Erarbeitung und Weiterentwicklung der Bildungspläne des

Bundeslandes, die sich an den bundesweit geltenden Bildungs-
standards orientieren.

• Ausbildung der Lehrkräfte und Qualifizierung der Schulleiter.
• Angebot von Beratungsleistungen, mit denen die Schulen in ih-

rem Entwicklungsprozess unterstützt werden können.
Die für Punkt 4. notwendigen Ressourcen werden durch den Ab-
bau von Überregulierung und Dezentralisierungen freigesetzt.
Eine zentrale Rolle spielt dabei die Neuorientierung der Schulauf-
sicht. DieAufgaben einer modernen Schulaufsicht entwickeln sich
weg von reiner Verwaltung hin zur Unterstützung, Beratung und
Begleitung, weg von personenbezogenen hin zu systembezogenen
Aktivitäten. Hier kristallisieren sich drei zentrale Aufgabengebie-
te heraus:
• Beratung und Unterstützung der Entwicklung der Einzelschule.
• Sicherstellung eines flächendeckenden Unterrichtsangebots

durch eine der Schulleitung nachgeordnete korrigierende Perso-
nalsteuerung.

• Aufsicht über die Einhaltung staatlicher Verpflichtungen.
In dieser Aufzählung findet sich nicht die „externe Evaluation“,
denn Beratung und Begleitung ist mit Evaluation kaum zu verein-
baren. Dies hat man auch in Baden-Württemberg erkannt und eine
klare Trennung von Beratung einerseits und Evaluation anderer-
seits vorgenommen.
Während Ersteres der Schulaufsicht zugeordnet ist, übernimmt das
Landesinstitut für Schulentwicklung als rechtsfähige und selbst-
ständige Einrichtung die Aufgabe der Fremdevaluation. Die Kon-
zeptentwicklung und Durchführung der Fremdevaluation über-
nimmt es rechtlich eigenständig und unabhängig vom Weisungs-
auftrag der Schulverwaltung. Damit ist auch eindeutig geregelt,
dass das Landesinstitut keine schulaufsichtliche Funktion besitzt.
Da Schulen auch kommunale Einrichtungen sind, muss sich die
Kommune als Schulträger der veränderten Aufgabenverteilung
zwischen Schulleitung, Kultusministerium, Schulaufsicht und
Schulträger anpassen.
In enger Zusammenarbeit zwischen Kommunen und Schulleitung
sind Ausstattung und Sachaufwand zu planen. Ein weiterer Ent-
wicklungsschritt ist die effiziente Verknüpfung von Bildung und
Erziehung in der Schule mit den sozialen Aufgaben der Kinder-
und Jugendbetreuung.

Schritte hin zu mehr Selbstständigkeit
Schulen in Deutschland sind im Unterschied zu vielen anderen
Ländern nicht mit Selbstständigkeit vertraut, auch wenn hier mitt-
lerweile einiges in Veränderung ist.

In Baden-Württemberg entwickeln berufliche Schulen im Rahmen
des Projektes „Operativ Eigenständige Schule“ Konzepte und Ver-
fahren einer weit reichenden Selbststeuerung. Im Mittelpunkt steht
dabei die Verbesserung der Unterrichtsqualität; Maßnahmen der
betriebswirtschaftlichen Eigenverantwortung und des schulischen
Qualitätsmanagements unterstützen diesen Prozess.
Bewährte Aspekte einer erweiterten Selbstständigkeit werden bzw.
wurden auf die allgemein bildenden Schulen übertragen, z.B. im
Zusammenhang mit der Personalgewinnung.
Einen Meilenstein stellt der neue Bildungsplan dar, der eine neue
Qualität der curricularen und damit auch pädagogischen Eigen-
ständigkeit für die allgemein bildenden Schulen gebracht hat. Es
wird nicht mehr definiert, was gelehrt werden muss, sondern über
welche Kompetenzen Kinder- und Jugendliche verfügen sollen.
Die pädagogisch, didaktisch-methodischen Wege dorthin legt die
einzelne Schule selbst fest.
Unter Beteiligung der Eltern- sowie Schülervertretungen ist ein ei-
genes Schulcurriculum zu entwickeln. Dieses soll rund ein Drittel
der gesamten Lernzeit beanspruchen. Dadurch kann die einzelne
Schule inhaltliche Schwerpunkte zur Vertiefung oder Erweiterung
setzen.
Dadurch wird das Schulprofil geschärft, auf der Basis eigener Ent-
scheidungen kann differenziert auf Lernvoraussetzungen und
Lernbedürfnisse der Schüler eingegangen werden.
Eine weitere Flexibilisierung schaffen die Kontingentstundenta-
feln, die eine bedarfsgerechte Verteilung des gesamten Stunden-
kontingents eines Faches oder eines Fächerverbundes auf die ein-
zelnen Klassenstufen erlauben.

Die Rolle der Arbeitgeber
Die Arbeitgeber in Baden-Württemberg unterstützen diesen Pro-
zess politisch, aber auch indem wir mit Schulleitern und Lehrern
ein Konzept zum Qualitätsmanagement an Schulen entwickelt ha-
ben. Denn Qualitätsmanagement ist ein Schlüssel auf dem Weg zu
mehr Selbstständigkeit und selbst verantworteter Schulentwik-
klung.
Eins wird mit Sicherheit nicht funktionieren: Dass wir nach guter
und bekannter deutscher Manier nach Jahren und Jahrzehnten der
verordneten Unselbstständigkeit von jetzt auf gleich Selbststän-
digkeit „anordnen“ und damit glauben, alles Notwendige getan zu
haben.
Nicht zuletzt die Erfahrungen aus dem Hochschulbereich, die zei-
gen, dass auch Hochschulen den Umgang mit größerer Autonomie
und erweiterten Freiheiten erst mal lernen mussten und immer noch
lernen, lehren uns eines besseren.
Schulen brauchen Unterstützung auf diesem Weg und die Rücken-
deckung durch die Politik, vor allem aber auch durch die Wirt-
schaft, die Eltern und alle anderen stake holder der Schule.
Denn die selbstständige Schule wird nur funktionieren, wenn sie re-
gional fest verankert ist, sich der Gesellschaft öffnet und diese Ge-
sellschaft sich für ihre Schulen engagiert.
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